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Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/08 Sonstiges allgemeines Dienstrecht und Besoldungsrecht

Norm

BDG 1979 §91;

BDG 1979 §92 Abs1 Z2;

BGBG 1993 §7 Abs1;

BGBG 1993 §7 Abs2;

BGBG 1993 §8;

Rechtssatz

Der Beschwerdeführer lässt seine Stellung als Vorgesetzter und als Dienststellenleiter unberücksichtigt. Als solcher

gehörte es unter anderem zu seinen P:ichten, Abhilfe gegen sexuelle Belästigung zu scha<en und seine

Vorbildfunktion als Vorgesetzter zu wahren. Der Beschwerdeführer hat jedenfalls ein- bzw. mehrdeutige Äußerungen

gebraucht, die bei objektiver Beurteilung als der sexuellen Sphäre zugehörig zu betrachten sind. Dabei muss der

Beschwerdeführer auch eine für ihn ungünstige inhaltliche Auslegung - soweit sie im objektiven Wortlaut der

Äußerungen Deckung Bndet - gegen sich gelten lassen. Selbst wenn der Beschwerdeführer mit seinen Äußerungen

subjektiv andere, vom objektiven Bedeutungsinhalt abweichende Vorstellungen tatsächlich hatte, vermag dies jedoch

daran nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer die bei den Adressaten seiner ein- bzw. mehrdeutigen

Äußerungen bewirkten sexuellen Belästigungen zu verantworten hat. Mit der Behauptung, es habe mit den "beiden

Damen" Kon:ikte gegeben, seine Autorität als Vorgesetzter sei untergraben worden, bzw. er sei provoziert worden,

vermag der Beschwerdeführer sein Verhalten weder zu rechtfertigen noch zu entschuldigen.
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